
Sportverein „Vorwärts“ Buschhausen e. V.  
Gläubiger-Identifikationsnr.:DE21ZZZ00000592164 

EINTRITTSERKLÄRUNG  
(für den Verein)  

 
Hiermit erkläre ich meine Aufnahme / die Aufnahme meines Kindes als 
aktives / passives Mitglied in den Verein.  
 
Die Aufnahme erfolgt zum ___________________________Aktion 100  
 
In die Abteilung____________________Tennistraining:  ja     x/Woche 
 
____________________________________________________________ 
Name  Vorname  geboren am 
 
____________________________________________________________ 
Straße / Nr.  Wohnort  Telefon-Nr.  
 
__________________________________________________________________ 
E-Mail             Beruf (Schüler/Azubi/Student) 
 
____________________________________________________________ 
Datum u. Unterschrift (bei Minderjährigen Unterschrift des gesetzlichen Vertreters)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportverein „Vorwärts“ Buschhausen e. V.  
Gläubiger-Identifikationsnr.:DE21ZZZ00000592164 

EINTRITTSERKLÄRUNG  
(für das Mitglied)  

 
Hiermit erkläre ich meine Aufnahme / die Aufnahme meines Kindes als 
aktives / passives Mitglied in den Verein.  
 
Die Aufnahme erfolgt zum___________________________ Aktion 100  
 
In die Abteilung____________________Tennistraining  ja      x/Woche 

 
____________________________________________________________ 
Name  Vorname  geboren am 
 
____________________________________________________________ 
Straße / Nr.  Wohnort  Telefon-Nr.  
 
__________________________________________________________________ 
E-Mail             Beruf (Schüler/Azubi/Student) 
 
____________________________________________________________ 
Datum u. Unterschrift (bei Minderjährigen Unterschrift des gesetzlichen Vertreters)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einzugsermächtigung  
 
Hierdurch ermächtige ich den Sportverein „Vorwärts“ Buschhausen e.V. bis auf 
Widerruf, den jeweils fälligen Mitgliedsbeitrag vierteljährlich mittels SEPA-
Lastschrift einzuziehen.  
 
_________________________________________________________ 
Bankinstitut  
 
_________________________________________________________ 
IBAN  BIC  
 
_________________________________________________________ 
Kontoinhaber (Name, Vorname)  
 
_________________________________________________________ 
Datum Unterschrift  

Einzugsermächtigung  
 
Hierdurch ermächtige ich den Sportverein „Vorwärts“ Buschhausen e.V. bis auf 
Widerruf, den jeweils fälligen Mitgliedsbeitrag vierteljährlich mittels SEPA-
Lastschrift einzuziehen.  
 
_________________________________________________________ 
Bankinstitut  
 
_________________________________________________________ 
IBAN  BIC 
 
_________________________________________________________ 
Kontoinhaber (Name, Vorname)  
 
_________________________________________________________ 
Datum Unterschrift  



 

 
Auszug aus der Vereinssatzung  

§2  
Erwerb der Mitgliedschaft  

1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden.  
2. Wer die Mitgliedschaft erwerben will, hat an den Vorstand ein schriftliches Aufnahmegesuch zu richten. Bei Minder-
jährigen ist die Zustimmung der gesetzlichen Vertreter erforderlich. Die Aufnahme erfolgt durch den geschäftsführen-
den Vorstand.  

§3  
Verlust der Mitgliedschaft  

1. Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt, Tod oder Ausschluss aus dem Verein. Die Austrittserklärung ist schriftlich 
an den Vorstand zu richten.  
2. Der Austritt ist nur zum Schluss eines Kalendervierteljahres unter Einhaltung einer Frist von 6 Wochen zulässig.  
3. Ein Mitglied kann, nach vorheriger Anhörung, vom Gesamtvorstand aus dem Verein ausgeschlossen werden:  
a) wegen erheblicher Nichterfüllung satzungsgemäßer Verpflichtungen  
b) wegen Zahlungsrückstand mit Beiträgen von mehr als einem Jahresbeitrag trotz Mahnung  
c) wegen eines schweren Verstoßes gegen die Interessen des Vereins oder groben unsportlichen Verhaltens  
d) wegen unehrenhafter Handlungen  
Der Bescheid über den Ausschluss ist mit Einschreibebrief zuzustellen.  

§4  
Maßregelungen  

Gegen Mitglieder, die gegen die Satzung oder gegen Anordnungen des Vorstandes und der Abteilungen verstoßen, 
können nach vorheriger Anhörung vom Gesamtvorstand folgende Maßnahmen verhängt werden:  
a) Verweis  
b) angemessene Geldstrafe  
c) zeitlich begrenztes Verbot der Teilnahme am Sportbetrieb und den Veranstaltungen des Vereins  
Der Bescheid über die Maßregelung ist mit Einschreibebrief zuzustellen.  

§5  
Rechte der Mitglieder  

1. Sämtliche Mitglieder haben Anspruch darauf, die Einrichtungen des Vereins nach Maßgabe der Satzung und der 
von den Vereinsorganen gefassten Beschlüsse und getroffenen Anordnungen zu benutzen und an den 
Veranstaltungen desVereins teil zunehmen. Den passiven Mitgliedern steht jedoch das Recht, in den Übungsräumen 
bzw. auf den Sportplätzen sich sportlich zu betätigen, nicht zu.  
2. Die aktiven und passiven Mitglieder genießen im Übrigen alle Rechte, die sich aus der Satzung, insbesondere aus 
der Zweckbestimmung des Vereins ergeben.  
3. Die jugendlichen Mitglieder (unter 16 Jahren) haben das Recht an der Mitgliederversammlung als Zuhörer teilzu-
nehmen.  

§6  
Pflichten der Mitglieder  

1. Sämtliche Mitglieder haben die sich aus der Satzung, insbesondere aus der Zweckbestimmung des Vereins, erge-
benden Pflichten zu erfüllen. Sie sind verpflichtet, die sportlichen Bestrebungen und Interessen des Vereins nach 
Kräften zu unterstützen.  
2. Die Mitglieder sind zur Befolgung der von den Vereinsorganen gefassten Beschlüsse und Anordnungen verpflichtet. 
Dies gilt insbesondere auf den Sportplätzen bzw. in den Sportstätten. Die Platz- und Spielordnungen sind einzuhalten. 
3. Sämtliche Mitglieder, mit Ausnahme der Ehrenmitglieder, sind zur Beitragszahlung verpflichtet.  

§7  
Beiträge  

1. Der monatliche Mitgliedsbeitrag sowie außerordentliche Beiträge werden von der Mitgliederversammlung festgelegt.  
2. Die Höhe und der Zeitpunkt der Fälligkeit des Beitrags sowie die Höhe der Aufnahmegebühr setzt die 
Mitgliederversammlung fest.  
3. Der Vorstand kann unverschuldet in Not geratenen Mitgliedern die Zahlung der Beiträge stunden, in besonderen 
Fällen auch ganz oder leihweise erlassen.  

§8  
Stimmrecht und Wählbarkeit  

1. Stimmberechtigt sind alle Mitglieder ab vollendetem 16. Lebensjahr. Bei der Wahl des Jugendleiters steht das 
Stimmrecht allen Mitgliedern des Vereins vom vollendeten 12. bis zum 18. Lebensjahr an zu. 
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